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Das Gefallenendenkmal
der Stadt Nhi.ii'lJ1lberg.

Einc eiRenartige architektonisch bedeutsame Ge'
fallenenehrung hat die Stadt Nürnber  ihren 10000
im \Veltkrieg geb1iebencn Söhnen bereitet. Die
Anlage besteht aus einem Ehrenhoi. der beider
seit1g von siehen, t'"eucrheckel1 tragenden Pylonen
begret1zt wird, der ejgemlichen [hrenbal1e und
zwei GedächtnisräuJllc!t. Die Ausführung erfolgte
mit gesägten Platten der Crailsheimer JI,'luschel
kali<stcinbrüchc.

Nürnberg. Gefa!lenendenkm.a!.
_\rC'h. B.D.A. :Fritz M:a;.'er, Xi.irllberg

Der Yergmungsanspruch für BaMpr@jektarbeiteD1l.
Von Re«:hQsaoW'alt Dr.. W'Eurnebufg, IBerBia-Steglilx.

Bei ,der PrüÜrng der Frage, O'b ein Baug-ewerbetreiberrlier (Bau
unternehmer) oder ein Architekt (KÜnstler) VergÜ:tung fur die
Anfertigun  von sogenannten Projektarbeiten (EntwÜrfen, Plänen,
Kostenanschlägen) von dem Bauherrn verlan?:en kann, ist z1tnäC;iSt
davon auszugehen. ob zwischen dem Bauherrn und Bal1unternehrncr
bezw. Architekten ein spezicIlcs auf tlerstellumz dieser Prüjekt
arbeiten gerichtctes Vertrags verhältnis vorliegt oder ob das nicht
der Fan ist; als dritter mögJicher Fall ist hcrvorzuheben und hier
zunächst 211 behandeln derjenige eines Preisausschreibens, so d:lß
also mit anderen \Vorten die Anfertigung der Projektarbeiten
seitens des Baugewerbetreibenden bezw. Architekten altI Grnnd
eines \"Ou dem Ba11111stigen verilnlaßten Preisausschreibens erfolgt.
Bat in dem letzterwähnten falle des Pr,eisausschreibens der A'IS
schreiben-de (Baulustige) auf den ,besten oder auf die besten der
ihm einzureichenden Projektarbeiten einen Preis gesetzt, so nnter
wirft sich derjenige Bauunternehmer oder Architekt, der au,f Grund
des Preisausschreibens ein Bauprojekt der bezÜglichen Art dem
Preisausschreiber einreicht, hiermit auch den Bedingungen Jes
Preisausschreibens und der hierzu getroffenen gesetzlichen Vor.
schrift des   661 des bürgerlichen Gesetzbuchs. Nac:h letzterer
Yorschriit eriolgt ,die Entscheidung darÜber. ob eine innerhalb der
Bewerbuß.l.,:sfrist (die stets im Preisausschreiben enthalten sein ffi1Iß)
erfolgte Bewerbung (hier um Banprojekt oder BauausfÜhrung) ueren
Preisausschreiben entspricht 'Üder welche von mehreren Be
werbungen deu VorZUg verdient, durch die iu dem Preisallsschrd
bea als Preisrichter bezeichnete Person (bezw. Preisrichter
personen), oder faBs eine derartige Bezeichnung einer Preis.
richter person nicht im Preisausschreiben erfoll{t 1st, 'd'urch den
Preisausschreib.er selbst. Da die so getroffene Entscheidung über
die 'eingereichten Projekte fÜr die tlersteUcr sclbiger verbindlich
ist (wie   661 BOB. allsdnie-klie-h vorschreibt), so ergibt sich daraus
also, daß hier der einzelne tlersteller eines Projektes keinen
erz\\iingbaren Anspruch auf Zahlung des Preises bezw. allch einer
Geldvergütllng gegen den Preisausschre-iber hat und demnach

bei Beteilh;ung an einem Preisallsschreiben auf die Gefahr hi:I
arbeitet, daß er ,fÜr die hierfÜr aufgewendete Muhe llad Arbeit nichts
erhält; andrerseits besteht aber hier die Möglichkeit und lioffnll!ls,
daß dem liersteller des Proiektes \ on dem Preisrichter bezw. dem
Ausschreibenden der ausgesetzte Preis zlIfo!ge der gutcn bczw.
bestcH Beschaffenheit seines Projektes zuerkannt wird, iür welchen
FaH dann eben hierin der Ausgleich fiir die yon dem betreffcnd(;n
Projektau arbejter aufgc\vandte Arbeit LIud Mühe liegt. Da jIe von
dem Preisrichter be:zw. d'em Ausschrciber Über-den Preis getrotfel1e
Entscheidung fÜr die Beteiligten gemäß S 661 BOB. yetbind1!cll ; t,
so bestehen eben Wr die übrigen Preisbewerber keinerlei Ver.
gütungsansprüche gegen den Ausschreiber (den BatiIustigeJ1), wie
bereits erwahnt wurde (der Projektenhvurf isf ihnen natürlich
von dem Baulustigen zurÜckzugeben, was aneh fiir die Arbeit des
Preisträgers gilt, faUs in letzterer HinsichT nicht in dem Prei<;
ausschreiben ausdrÜcklich bestimmt worden war, daß mit
Zl!erkenllUUg des Pre.ises <las Eigentmll an der Bauprojektar'bcit
auf den Ausschreiber übergehen solle, Vgl. * 661 Abs. 4 BGB.).
Ein .Anspruch aaf Uebenragllng .eier eigentlichen Bauallsfühnn"
besteht aber auch hier selbst für den Preisträger des Preis
ausschreibens nicht. \""eIUI dic BauentwÜrfe, Kostenanschläge lISW.
von dem Hersteller selbÜ;-cr auf Ornnd einer Submission dem l3all
herrn eingercicht werden, so ist hier die Rechtslage ganz ähnlich
wie bei dem erwähnten Preisausschreiben; auch hier muß derjenige
Baltgewcrb-etreibende bezw. Architekt, der Arbeiten der gewÜnsch
ten Art dem Ausschreiber der Submission einreicht, damit rechnen.
daß seine Arbeit keine Billigung erfährt und ein anderer Konkurrent
den ZuschJag erhält. Auch hier hat der an der Submission Be
teiligte, dessen Arbeit keine Berücksichtigung eriährL gegen dea
Ausschreiber keinen Rechtsanspruch allf Zahhmg einer VergÜtung
für die von Hun avfgewendete Mühe und Arbeit und arbeitet
daher auch hier auf eigene Gefahr. Selbstv rständlich ist auch
hier die eingereichte Projektarbeit dem Einreichenden stets
zurÜckzugeben.
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von den yorerwahnten fällen kommt w.ie bereitswurde, eIes ,des t1er
stellers von gegen den Bauherrll darau.f an, Db
ein spezieIJer auf tierste1lung von Projektarbeiten gerichtet r

zJ\VischcJl dem Hersteller selbiger und dem Bauherrn
ist (von we111 das Vertragsangebot hierzu ans

gi!lg, i<;t rechtlich belanglos, erheblich ist nur, daß die OHerte
akzeptiert wurde und zwar g;rundsätzlich ausdniDkJich a.kzeptiert
\l;l.lrde) oder ob ein derartiger Vertrag nicht yorlieg:t; letzteren
Falles besteht dann eben mangels eines Vertrages ö.llch kein rcc!Jt
lieh erzwingbarer VcrgÜtul1gsanspruch des tIersteIlers dcr J='rojekt
arbeiten gegen dcn 13auherrn.
Liegt ein Vertrag auf Ilerstelhltl  von Projekt arbeiten fÜr den Bau
zwischen dem BersteUer selbiger und dem Bauherrn vor, so kenn
zeichnet sich ein derartiger Vertrag regelmäßig als ein Wer!';.
vertrag im Sinl1e der *S 031 H. des bürgerlichen Ge etzbuches, SD
daß für den V crgütll11gsanspruch des tlersteJlers gegen den ßaol
herrn nUJlme\Jr die Vorschrift .des & 632 BOB. maßgebend ist, wenn
eine Vereinbarung fiber die Vergütl1ng ,in dem lier
stclhlngsVcrtrage \Verkvertra:;;e) zwis'chcn den' V.erirag 
parteien nicht getroffen worden ist (war cine ausdrückliche Ver
einbarung über die Iiöhe der Vcrglilung zwischen Berstel!er ilnd
Bau.herrn getroffen worden, so ist natÜrlich diese Vere,inbarun,;;
maßgebend, nicht der S 632 BOß., der eben nur ergällZel1d eingreift,
wenn eine solche Vcreinbarung fehlt). Dies-er & 632 BOB. be
stimmt: :Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenll
die Herstellung des Werks - hier die Iierstellll!lQ; dcr fraglichen
HauPfojcktarheiten - den Umständen nach nur gegen eine Ver

zu erwarten ist. Ist die Höhe der Vergiitnng nicht ,bestimmt
so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Ver

gut,.\11g, Ermangell1ng emer Taxe die uhliche Vergütung als
vereinbart anzusehen.
In den fällen, iu dencu die Allwendbarkeit dieser Bestimmung des
632 HOB. in frage wo also eille besond-ere ausdriickli::1le
VercinJbarung Üher Zahll1ng Verglltun  l1nd t1öhe selbigcr iLir
dic hergestellten ProjektarlJeHen zwischen ,de:!
Parteien getroffen wordclI ist, .ist zuuächst bci ßeurteillln
der Verf:Ütung- frage fÜr hergestcllte Projektarbciten eine Ullter
scheidung dahin Zl1 treffen, ob dem t1erstcller der Pro]Eoltarbeitcll

a[1f Grund selbiger die tatsächliche Ausführung des F::Jues
vOn dem uberirage1J wurde (auf Grund eines z,weiten dem
entsprechende!] Bauwerkvertrages) oder ob das nicht der Fall 1st.
Wllfde deJlI Hersteller der ProjektarbeiteIl späterhin auch die A l<;
Hihrnng des Baues selbst von dem Bauherrn Übertragen und hjerfÜr
eine angemessene VergÜtung vereinbart, so ist hicr (wo cine blO
sondere Vergiitungsvereinbarung für die Prokktar'beiten fehlt),
anz rnelJmen, daß in dem später vereinbartcn Werklohnfür die
B,waasführung selbst auch gleichzeitig die Vergütung für die zm
Bau3uS'fühnmg unerläßlic!JeII vorbereitenden Vorarbeiten mit
enthalten sein soll (dc-mcntsprechend hat also der Bauunternehmer
in derartigen FäHen be  Vereinbarung der Vergütung ,für die eIgent
liche Bauausführung zweckmäßigerweise seine Ml1heau'fwendun.scl1
für dic ,bezeichneten V01arbeiten in diese V.ergiitUllg mit einzukalku
lieren); Tehlt eine Vergütl1ngsvereinbarllI1g auch iiber die Ban
ausführung selbst in dem späteren Bauwerkvertrag, so greiit eben
die erwähnte Vorschrift des S 632 Abs. 2 BOB. ein (es g.iit ,dann
die taxmäßige Vergübl11g für sämtliche Ballarbeiten einschJießHch
der notwend:igen Vorarbeiten). In dem erwä'hnten Sinne, daß bei
naclJtr1-igliclJer Uebertragllng auch der eigentlichen Bauat1sHihrung
mangels besond.erer diesbezÜglicher Vereinbarungen keine beson
dere VergÜtnllg ftir eLie vorangegangenen Projektarbeiten von dem
Bal1llntemehmer beaHsprucht werden kauu, hat sich inshesondere
das OLG. (Seuiferts Archiv ,j3.d. 47 Nr. 25) <lIlS
gesprochen, welcher bisher nicht widersprochen
worden ist.
fÜr die iibrigen fälle der hier gedachten Art, wo also dem tlcr
steUer der Proiektarbeiten die eigentliche Bauallsführung von dem
Bauherrn l1icht nb ertragen wur,de (die tlerstellung der Projekt H
atibe.iten aber kraft Vereinbarung erfolgte), ist fÜr den hier an
wel1dbaren   632 BOB. insbesondere die Entschei-dung des Reichs.
gerichts vom 16. 1. 1914 (Recht 1914 Nr. 610) bemerkenswert; hier
wird der Satz ausgesprochen, daß die ,Iwsteltlose I-Ierstellung eines
eingehenden, nicht also Angebot, sondern als Mittel zum Koskn
Überhlick ,I!,efertikten Entwurfs nicht erwartet werden kann (so dan
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also, positjv ausgedrÜckt, in solchen Fällen eine dem S 632 BOB.
entsPlechende VergÜtung von dO]11 Hersteller beansprucht werden
kann). In den Uninden dieser Entscheidung heißt es l1ierzu u. a.
folgendennaßen: "Das OLG. stellt tatsächlich fest, daß die Klägerin
"die nach Umfang und \Vert weit Über den Rahmen eines An
glcbots hlllaus gehenden Arbeiten.' zwar nach Erbi'eten jhrerseit ,
aber nac.h ErkUUllng des Ejn\'er tdJ1dnj ses seitens der ßeklagt n
llergestellt hat und zwar nicht etwa als Mittel der Bewerbung um
die Uebenragllng des \Verks (s. oben), sondern um dem Beklagten
ein ungefähres Bild ii'ber dic Art und die Kosten zu g.eben, damit
er imstande sein solltc, mit deI" Konkurrenzf.irIl1a in Verbandl11J1?:
zn treten. Dicse Arbeitcn wurden tatsächlich seitens des Be'klaRten
aber nicht 11ur dazu henutzt, sondern auch bei Eiuholung der bal1
polizeilichen Genehmigung sowje bei AusfÜhnrng des Baues seIb<;t.
Damit rechtfertigt sich der Sc:hluß, daß die Kliiger,in im Eiovcr
stäudnis und allf Bestellung ,des Bcklagten ein Werk geliefert h.lt,
dessen Herstellung den Umständen nacl1 nur gegen VergÜtung zu
erwarten war, somit nicht etwa eil1 bloßes einseitiges Vertrags

vorla:;::-, sondern ein  elhständiger Werkvertrag im Simle
des 632 Abs. 1 130H. E<; kommt nicht darauf an, ob der Bekia,;;:te
seinerseits den inneren \ViUen hatte, sich zur BezahIung einer Ver
gÜtung: nicht Zll verpflichten; vielmehr reicht die objektive Tatsadle,
daB eine 1mter den 9 632 Abs. 1 fallende Arbeit im Efnver tälldnjs
mit dem Beklagten geliefert ist, kraft Gesetzes allS, um bis Z!l1l1
I\achweise eines übere1l1stimmenden g1egelltei1i en ParteiwiJ[ens dH:.
EntgeltJiohkeit als von bei den Teilen gewolJt anzusehen (vgl. au..:h
R-G.-Recht 1911 Nr. 988, 1912 Nr. 2528)".
CebercillstimmC"lld hiermit ;:;pricht auch das OLO. Kolmar in seinem
Urteil vom 13. Mai 1915 (Jur. Ze'itschr. f. El .-Lothr., 39. JahrK.
S. 132) dem Architekt für die Anfertigung von Plänen und Ent
würfen fÜr einen Kirchenbau ani BesteIlung des Pfarrers hin
Vergiitungsanspruch gegen die Kirchenfabrik zn. "Die Fra:.?;c"
,meint ist die Frage eines VergÜtnngsanspruchs des Architekt R.),
so heißt es in den Onindell dieser EJltscheidll1l. , zu bejahen,
denn in vorliegelldem falle muß eJUe VergÜtung .cLeshaJh als
stillsc:hweigelld verei11bart gelten, weil die Herstel1nng der dem R.
bestellten Plane und anderen Arbeiten nach der ohjektivel1 5a.::11
lage nur .'!;cgcn bÜgelt erwartet werden konnte (  632 Abs. 1
BOB.). ln der Sjtzunl; dcs KirChenfa\brikrates vom 19. 9. teilte der
Pfarrer H. mit, R. sei ihm als tÜchUger fachmann empfohlen wor
.dC11, der auch -den Kirchenbau in S. zur Zufriedenheit der Beteiljgten
projektiert llnd geleJ\et lJabe. Aus den von de!] Klägern vorgelegten
Ansichten anderer, ebel1faIIs VOll R. erbduter Kirchen !lud den An
erkennuugsschreiben geht hervor, daß R. tat ächlich e n Wchtig,er
Kirchenbaumeister i t; zudem ist seine Tätigkeit aucJI im gegen
wärtigen ,falle von kel11er Seite beanstandet worden. Wenn ein
derartiger Arc:hitekt mit der Anferti!nmg VOll Entwurfen lind
Plänen zu einem großen Werk beauftragt wird, die ein umfang
reic:hes technisches und kttnstlerisches Kömlcll voranssetzen, so
handelt es sich !.Im den Auftrag zur lierstclllrug eines Werks, die
n,lr gegen V'en iitllJ1,Q; erwartet werden konnte. Denn die von R.
g-elieferten Arbeiten - Plane, Entwi1rfe, Kostenanschläge, Massen.
berechnungen lind dcrgl. - warcn sehr 11mfangreich uml derart
eingehend. daß sie 'der Ausführung' des Ban'es ohne weiteres bätten
zl1grl1nde gelegt werden könlten. Sie Silld daher ihrelseits als ein
Werk zumal im t1inb1ick auf dClI Umfang des geplante;l
Kirchenbaues Recht 1911 NI. 988, Rechtspr. d. OLG. Bd 17,
417 B.)". Uehereinsti'l11mend hlermit, jedoch vorwJegend uber die
Höhe der VergÜtung, äußert sich das OLG. MÜnchen in seiner Ent
scheidung VOltl 12. 6. 1909 (Rspr. d. OLO. ißd. 20 S. 203). Nacl:dem
es ausgefiillrt hat, daß {jJe Oebiihrenordl1l11lg der Architekten keine
obrigkeitliche Taxe (in1 Sinnc der Gewerbeordnaug) sei, ihr dabei
nur insoweit bindende Kraft zukommen, als sie. im einzelnen ralle
von den Beteiligten anerkannt worden se: fahrt es sodam1 fort:
"fÜr di'e Bemessung der iiblichen Vergütun  kann nicht VOll v.orll
herein der Umh1.ng der gelieferten Arbeit aJ!ein maßgebend sein. . .
Jedenfalls hat 'der Beklagte nicht mehr ,zu vergÜten, als das be
stellte ,und vom KHiger naoh seinen Kenntnissen lund Erfahrungen
als bestellt erl aJll1te Werk. Bat da.g;egen der Belklagte wiederholt
das klägerisch'e BÜro besllcht lind sich mit delI ihm hierbei vor
Rewiesenen Plänen einverstanden erklärt, sei .es .dLlrch direkte
Billigung, sei daß cr gegeu die Pläne nichts erinnerte, so hätte
er, gerade weil Anftrag: nicht VOll vornherein ganz gen3u fixiert
war und sein kOi1nte, sondern auch das Ermessen des Beauftragten



mit in Frage kam, wider Treu und Glauben verstoßen, wenn er
durch sejn Schweigen den Kläger in dj e Meinung versetzte, er sei
mit der Art ihrer Ansfühfllng einverstanden, nachträglich aber sich
darauf b:eriefe, er habe dieselben nicht gewollt'..
Von denienigen .fäHcn, bei welchen nach der RechtsprecllU1J& Bin
Vergütungsanspruch des HcrstcJlers jener Projektarbeiten VernC1:1t
und abgelehnt wurden, sInd hier folgende hervorzuheben: Der Ver
fertiger von Vorarbeiten, die dieser lediglich freiwillig -und nur in
seinem eigenen Interesse gemacht hat, mll nämlioh hierdurch den
anderen Teil (den HauJustigen) zur Ertei1ung des Auftrags an ihn
wiJJ.ig 7.ll machen, ohne .daß dieser letztere Z\veck erreicht wurde.
kann ein .Entgelt für diese Arbeiten nicht beanspruchen (RGE. V;)lTI
13.12.1910, Recht 15. Ja1ug. Nr. 987); es Hegt hier mIr ein spezia1i
siertes Angebot vor, ob die Bal1allsführung erteilt oder abgelehnt
wird. ,fÜr die Herstellung von .Entwürfcn über die innere Allsge
staUung eine  Hauses seitens eines Dekorateurs oder Möbeliabri.

!Das Kriegerehrel'l1mai in WUfi':!!:el'l1.
Jetzt erst konnte in \ rllrzcn der Venvirklkl1uug- des schon längst
geplanten Kriegerehre1Jll1ales llähergetretctI werden. Ein edler
Stifter - Geheimer I-Jofrat tlermann IJgen, Dresdcn - UrÜher
\Vurzener Bürger) hat der Stadt 'Wurzen eine größere Summe zur
VerfÜglln& gestellt, weIche die Stadt in den Besitz eines der schön
sten Oefa1Jenen-Denkmäler Deutschlands gcbracht hat. Zu einer
wuchtigcn .Ehrenhalle am;gebaut, liegt es eingebettet in die park
ähnlichen Anlagen des friedhofes, dabei gleichzeitig dem Bahnhofs
vorplatz elnen beherrschenden Mittelpunkt gebend. nie Ehrenhalle
umrahmt einen iiberlebensgroßen, auf einem Feldbett liegenden toten
Soldaten, darüber - gleichsam ab \'crkörpenmg a1Jes Leides _
seine Mutter im Schmerz gebeugt, den Süh11 sudJend !lnd ihn
wiederfindend. Ani acht hohen Pfeilern sind die 700 Namen der
im We1tkrieg Gefallenen eingemeißelt. Prof. Hempel-Dresden :md
sein Mitarbeiter, der akademische Bildhauer AIiur Lange Dresdel1,
hatten die architektonische Ausführung übernommen. Leider Ycr
starb Jetzterer plötzlich mitten in seinem \Virken. Seine Idee hat
danach Geheimrat vYrba-Drcsdcn meisterhaft unrchgefiihrt.

kanten kamt ohne besondere Vereinbarung eiTIeVergütung .nh.:ht
beansprucht werden COLG. tlamburg 11. 15. 1909 R.echt 1909 Nr.
1476), hier:z-u .auch Rspr. d. OLG. Bd. 22, S. 149; ft..:blehnung fiir
BauzC'ichnungen mit aIleinigern Bewerbuugsz'weck auch Recht 14
Nr. 1530). In seinem Urteil vom 11. 2. 1915 hat sc1J1ießlich das
OLo. Karlsruhe eine stillschweigende Lohnvercinbarun!{ im Sinne
des erwähnten   632 BGB. abgelehnt, wenn der Architekt beikil
fertigung der iragJjcben Bauskizzen "wescllUich zu seinem Nutzen.'
handelte, indem ihm 'lläml1ch bei der hier in Rede stehenden .Ein
teilung des GeHindes in Bauplätze in Allssicht stand, die Architek
tenarheiten Hir zahlreiche (anuere) Neubauten zu erlangen (lmd
hier<lllrch hohe Architektenl1onorare Zii er.z.ielen), faUs er selbst
Baup1ätze kaufte beZ"\v. für die anderen Bauplätze Lieb,haber be
schafite (vgl. über den VergütuiJg anspruchdes Unternehmers. bei
Arbeiten, die nicht unter die Pauschaivergiitung iaHen, jnsbesondere
RG.E. vom 1. 5. ]917, {{echt 17 t Nr. 1402).

Krieger hB'enmal in WL!.rd:en Se.
Ansicht vom }'riedbof.
Architekt,: Prof. Oi;will HCliJpcL Dresllel1.
Bjldt;::wer:  \rtw I,al1ge ILntl Geheimrat Wrba, Drcsl1en.5



Kriegerehvenmal in Wurzen Sa.
AU3ic1lt vorn ßahnhohpl:l.tz,
Ar.:h ; Prof. 05wifi Reiare!. Dreso:'en.
lljhlh.lUer, Artur J.a.!Jg  und GeheimrJ.t Wrba, Dr :;dell.

Rei elbiidel!' ai!i  der Schwei;;;: VIn (ScMulll. 18.." 1!...II1;I"kl ElDI!.. ;(".1 Lans"..
Stil11illungsmothe <cigener Art sind in j r
Scl1\veiizer Landschaft die Dorrkirchen.
\l'ach der NatiomÜität sind sie mehr als andere
Ballten büderrständig eigentümlich.
Die kargen Mittel und die oft beschwerliche Art
der Malerialbeschaffung sowie dic Rücksicht auf
clje V/itterungsunbilJelJ lJ:Jedingten einfache, kJ:ue
formen, Das ÜberaJ] bewegte Gelände macht e
le1cl1t den Kirchen eine gcog-raphisch bedeutenJe
Stellu'ng Zll geben. 50 gel1figt oft ei'TI einfac:1er
A:l!bau für das Glbckchen, dessen heller Klanl
d;e Taler entlang sohallt und an den Bergwänden
\\'iedcrhall fi11dct.
Noch sehen wir oft den Ballkör!H)"f der Kirchen
sich nicht wesentlich von der ll1!\.I;cbc'I!den \Vohn
häuser :itlterscheidBn. Das helle Licht der hoch
liegendeIl Bergdbrfer und die RÜcksicht auf :1ie
Wiuterkälte ließet! die Ferlster klein und jie
Mauern, meist aus heimatlichem verputzten feld
gestein, stark erstellen.
Dort, wo, wie in der 5tidschwei1z, be o,nders auch
hn tng-adin der italienische Einfluß vorherrscitt.
finden sic11 auch bei größeren DörJern, die ja
meist tiefer hegen, der kampanile artige Glocketl
tarm. So z. B. bei dem schiefen Turm V011 St.
Moritz, dessen monumentale ]solieml!P: leid r
,durch einen eben vollen-deten Neubau ge.
stört wird.

Schweizer Bergkirche.

San Glan Le! Celerjua (ßngmliu)
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11l JCH schmalen Tälern habeIl oft <lud die an besonders exponier
tcr Stet:le stehenden Kirchen in ihren TÜrmen ei'llcn mehr wehrbau
mäßigen Charakter. Als Beispiel sei die arn Schnittpunld zweier
Täler hÜgel an stehende roma.lIische Kirche V011 Celerina bei
Samaden genannt.
Sonst begegnet man lIcch Kircfwll mit dem üblichen barocken
Zwlebeltnnn, der s'ich allenthalben, hesonders aber In Bayern,
Oesterreich und Schlesien fi'nd-et. Bodel1ständiger i,st der spitze
Turm <ler pyramidenartig, oft auch mit der Tral1 kante welt aLlS
ladend die allseitig offene hölzerne Ulockenstu'be schiitzt. (Vergl.
Abb. allS Nleiringen in Nr. 43, Seite 362).
Die freud'e an ganz großen, meist die Turmbreite einnehmende
L'hren ist Schweizer :eigenart. Am bekanntesten sind wohl uIe
großen Türme mit den Uhren in Bern und ZÜrich.
Lcider kann man die klare Bauweise der alten La'l1d:ktrchen bei
vielen NCl1schöpfllngen nicht finden. Mit kleinHchen Mitteichen
saL:hcn sie vergeblich zn wirken 'lInd das zu erreichen, was uns bei
den alten Kirchen so selbstverständlich erscheint.
Gerade bei die-sen an und für sich oft rechi klei1nen Schweizcr
L1Jlj'kirchen erkennt man, daß die Monumentalität dllrchall  ni.cht
lhm:h die absohlte Größe des Bauwerks bedingt ist.



SI. Morih: .sclnn il (lugadin). S{'hieft'f 'furm

Mit dem heutigcll Be.richt mögen die "Schwciler'. l ejsebilder endc:n,
Urspriinghch waren weniger folgen \'orgese,hcn, doch habe';l
ACl1ßerl1ngen aus dem Leserkreise weitere Fortsetzungen verlan.st.
Wie schon einmal betont. halldeIt es sich JIicht um crschöpfe:Ide
ßchandlul11:'en der jeweiligen Themen. Es ist versucht worden, in
einzelnen Abschnitten gewisse fachliche Teilgebiete kurz zu chan"-
terisiereu,  o\Veit es als R.eiscschilderung möglich ist.
Und wenn sioh in den Bildern uud kurzen Begleitw-orten jeilc
Beglückung eines rest],os frohen SChal!CnS, wie es das R.eisen in
eirnem solcheu Lande Wle die Schweiz ein wiederspiegelt,
so kann der Leser ermessen, \vie auch wieder die glü;:;k
hafte Erinnerung an schauyolJ verlebte Sonuentage auf hchten
Bergeshöhen und interessanten Städten den granen Alltag verklän.
Zur stIllen Erjnnenmg p.eseUt sich die prickelnde Sehnsucht. Wen
einmal das schöne Sohweizer Land in seinen Bann geschla.;;en iJat,den läßt es nicht me!Jr los. K. L.

Dlsenlls ((;r<1ulJuIHlcn)

Die Verbilligung des Kleil'il=
'Wohl1!t\n'llgslbal.lles.
Der "Entwurf für ein Gesetz über Maßnahmen zur Verbi1!igung de
mit öffentJichen Mitteln geförderten der jetzt
.d-em Reichsrat varIieRt, bestimmt im 1, daß die Mitte!, die a !f
Grund des Gesetzes über den GeIdentwertL1U.Q:sausgIeich hei oe
baTlten Grundstücken Z1Jf Förderung der ß8.utätigkeit bestimmt sinti,
vom 1. Aj)ril 19.31 an mindestens zur Hälfte von den obersten
Lal1desbehörden oder \ on ihnen eingerichteten SteIIen \"Cr eben
werden. Soweit die Gemeinden noch liber lvlittel verfügen
baben die obersten Landesbehörden unyerzüg!icn
für eine örtliche Vergebung noch der entsprechende \'or
,handen ht. :.UldernfalIs fallen auch diese Mittel unter die Dispositio'l
der obersten Landesbe.hörden.
2 ermächti,2:t den Reichsarbeitsmi'JÜster, die der
o-rftntlkhen Mittel, die iür den \VohmmgS'ba,u zur
::.tehel1, durch \"crbindliche Grundsätze über nachstehende Punkte
UI regeln:
1. Höhe der MitteJ für die einzelnen \Vohnum en: 2. zllsätz1ic:Je
MitteI zu WOhnungsneubauten, die für familien mit mehrere;]
Kindern. imbesondere für KinderrelChe, bestimmt Sllld: 3. wir
schaftliehe Planung, Vergebung und A'IlSfÜhrung der Sau\ orhaben:
4. Zahl der \Vohnräume, Größe der Wohnfläche lind Aussta.ttl!Jl
der \Voltnungell: 3. .Vergebung der Neubauwohnungen.
Die Grundsätze haben die sparsame u.nd z\'leckrnaßige Verwcildull
der öffentlichen Mitte! sowie Neubaumieten sicherzustellen. die in
ihrer flöhe den Einkommensverhältnissen der mmderbenllttclten
Bc\'ölkeni11g, besonders der famiJien mit mehreren Kmdern,
cntsprechen,
Geht man dayon aus, heißt es 11. a.. dai{ im Durchs.::hmtt e n
fünfte! des .Einkommens Hir die \Vahnung yerwendc( werden kam1,
so ergibt skh. daß für Nenbauwohnungen der Arbeiter hocüstem
N1ietprei e von 25 bis 50 Mark für den Monat in Betracht kommo:r:.
könnelI. Dabei liegt das Sch\vergc\vicht zweifellos auf der l1ntcr n
Orenu. \\r enn die Mieten bllhg gehalten waden soUen, so muß
alles \'erSuc11t werden, tun die a[Jgemeincn Kosten des \Vohnun :".
banes 7:11 \'ermindern. tiier.ll! gehören sowohl die Kosten des Bau.
haprta]s wie die K'osten der te-chnisc-hen HerstdIang. D;e Auinebuw::
der Kapit;dertra steuer soH eine alh::emeine Verbi!Iigllng des Priva,<:
kapitals herbeifÜhren. außerdem muß d e 6ffentliche Hand auf ab.
ehbare Zeit öffentliche Mittel, in erster Linie als KapitaL III
zweiter LllIie als ZuschÜsse, zur VerfÜg;ung steHen. Es ersche;m
notwendig. in Zusammenarbeit mit den Liindern ui'mlemle l'<lfndest
satze für diese Beihilfen aufzustellen.
Die technische HersteIlllUg der \\lonDungen uwB ia eiuer uen Zei-:
verhältnissen entsprechenden. möglichst einfachen Ausfuhru,n!'; lInd
A.usstattung erfolgen. Auch wenn man yon weilge,lJende,n \vohm11lRS
reformatorischen fordenmgcJl absieht, kannen klei,ne \\ onF1ungen
bei dem heutigen SÜnde der Technik durcha'lls allen AniordefllUge-'I,
namentlich in gesundheitlicher Hinsicht, Rechnung- tragen.
Die BegrÜndung führt eine Reihe von Gemeinden aUI, die die
NotwelJdigh.e-iot dieser Einsparungen richtig; erkannt ,haben. so die
Städte Franhhut am Main, Köln. Lcipzi. . Kassel, [l'lannheim \tJ.:.l
Bremen. ferner die Treuhandstelie für BcrgmallIlSwohnstätten i:1
EsseJI. Außer durch Ünsparutlgen bei der riillllllicheI! At!sdehnu:lg
!Lud Ausstattung der \Vohnungen läßt sich eine VerbJ!.]j,s:'ung mIch
dureh eine Beschränkung; der Aufschließnngskosten, so UlifCh star

WinkaJmailen !Im !<I!1.tterlwrn (44$2 m).
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kcre VOn ,,vol1nwegell und leicht befestigten \ roha
straßen Endhch wird auch eine planmäBigere :mu
\virtschaftJicltere Vergebung der Bauten Einsparungen bringen, so
vor allem die Z!!sammenfiig"Llllg der Bauten ZlI geschlossenen

Gruppen, die Bckämpfung örtlicher Ri11gbildu]]gen dUrc 1
au-swärtigen \Vettbewerhs lInd die .plarimäßige Dau

Derartigc Grnndsiitze dl11"chzilsetzen, namentlich bestinÜl1te'll 'vVoh
unngsämtern zu ,helfen, ist nur mögJiJch, wenn hesol1dere A'll 
gleichsmöglichkeiten vorhanden sind. Deshalb wird zÜfl>;eit schon
;n .einem ErgänZlml. sentwurf zum Reichshaushaltp,Jan ein Reichs
aus ;1eichsstO'ck in V crbi11dung mit dem ReichswohnllngSprogramm
vorge1egt,

AbblltJ.2. Hatl1;UJs in Re igheim. ßauzeit 14 9.
GO (,rvd.Dach.

V@1i1!i WiD1lkel des Daches.
'¥'@R l}!I[f@f. 1I)1".lIllIIg. PaIWI KI@pferll
In einem kleinen StädtclJen ist ein Bankball im Entstehen, mit
einem mächtigen Giebel nach der Straße und mit einem Dach, das
um cin we.lliges höher ist als 60 Grad. Der Architekt meinte wohl.
durch diese Dachneig!J.ng und den steilen Gie'bel dCIll Sinn der
alten, JJeimischen Bauweise Z11 treffe.n, wie er i.n dicser Stadt (nach
seiner Meinu.ng) iiblich sei; er hat aber daneben geg.riffen, denl1
Giebel v'on seclJzfg-Grauneig;a'ng finden sich dort iiberhallpt nicht.
Ist es an sich :.Ö0l1 falsch, wenn ein Architekt die Geg,end nicht
kennt, für die er bauen sa1!, so ist es gal1z abwegig, histor'iscJJ
heimatlich ba:Jen zu waUen, lind von der Geschichte der kl in.
städtischen B[irgerhäuser 'nichts zu verstehen.
Wer mit offe'l1en Augen die Welt der Bauku11St d.urchwandert, wird
leicht die GnlPpell untcrscheiden lernen, die im deutschen Dachbau
übHch 'geweSCI! sind. Im großen Ganzen sind es Viererlei: das
gotisch  SteildacJ1, das delltsche Daoh der Renaissance, das Man
sarden dach und da<; rechte Winkeldach des KlassizJsmns.
Das gotische Steildach 1-3) Hnden wir noch sehr schön 2.11
det! LtnSerer alten Hanuelsstädte, die schall
seit dem Mi,tteJalter der Hansa angehörten. solche Gebä11dc
dicnteu als Truch'hallen (Gewandhäuser), Börsen, 'lfandwerks- 1H1d
ZJl'nithäuser   ihre Vornehmheit taten sie im Vereine mit der
wirtschaHHch bedingten Bauart des steilen Gie'bels auch in der
formalen Verwandtschaft kund, die sie mit dem mächtigen Kirch
dach in dcr Naehbarschait pflegten, wie die Kirche ja auch 111
anderen Ba'ltteiJen (Erker, Chörleiu) und vor allem im SchmHck
w,erk das Vorbild war. Mit der ausgehenden Gotik Z1I Ende des
15. Jahrhunderts schwi11det die form dieses ho.hen Daches.
Die Häuser, die d,lIlach bis Z lm Ende des 17. JahrlJ1lnderts geballt
wurden, haben die f'Orm des Steildaches verlasset], Das deutsche
Dach ,der Renaissance zergt ein,e Neigung, die z,wischen dem 45
t lld dem 60-Gradwi nkel steht (oAbb. 4 l1'!ld 5). \Virr finden diese
Neigung auf grafischem Wege - !lud ic,l1 glaube, daB die Alten
diesen Weg ,l;leicl1'falls gegangen sind - wenn wir von der Mitte
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Abbilu. 3. Quer.bc]mltt. durch lias n!lt!Ja\l  in ßes!gheim. Hab Dach ist so hoclt, wIe
der HÜlIskurpel" darunter, seine wlrtsclHtfUJche Ausl)üU;ung Ist bedeuLlmct.



Abbild. J.

der Giebelbasis an" einen Kreisbogen dlJrch die Gjebelspitze
scl1la.r;en und dieser Kreisbogen von einem Radius SChtlei,den lassen,
den wir unter 45 Grad zieheIl. fällen wir von dC'TI1 Schl1ittpl111kt
Radil1s-Kreistbogen ein Lot ailf die Basis, dann muß dieses gerade
auf ,den Giebelaufstand treffen. Diese Giehelform erhält sich bis
hinein in di.e Zeit des Barockbaue.s, der dann seine fremdartig m,
aus der irri9:en AafiassHl1g der .Q;leichzeitigen französisclten Dach
formet! stammenden Mansardcl1dächer brachte (die 150 Jahre
später als Lieblinge eines mißverstandenen Heill1atschl1tzcs wiedu
erstehen .sollten).
Das rechte \ 'il1keldach des Klassizismn.s fÜhr! sich am Ausgan;:
de  1 . Jahrhu nderts in Deutschland ein, sowohl in den Städtcl1
wie auf dem lande. (Abb. 6.) Zugleich 'jchwindet der Giebel
nach der Straße Zll. die Häuser stehen also alle mit der Traufs ae
nac!l vorn -- nur a]1 den Plätz'en yon kleineren Städte!!. wohl in
Erinnerung an die Rcpnisentatiollsbautc-n frÜherer Generationc;l.
finden wir noch rechtwink]jRe Giehelbauten, oder in alten Acker
biirg-erstädten Nieder.sactscns, wo der Dieleneingaug \\irtschaftHch
die frontstellung des Hauses benötigte.
Das Mansardendach wird da lind dort noch - besonders in d::;r
land wirtschaftlichen Bauweise des Klassizismus, aucb bei Herren
häusern lind Schlössern, verwcJldet, aber die yon Gilly (t 180S)
propagierte Konstruktio!lsart zei.2:t eindringlich das yöJlig.e MißY r
stehen der  lTsprÜngIich barocken Schöpfung. (Abb. 7.)
\Vir seheu, jede Zeit hat ihr Dach. Es ist zwecklos und 11JlSÜhl;g-,
alte Dachfürmen ohile jede ,innere Berechtigung altf Ba,atern zu
setzen, die den Hol1lraun1 ebensowenig wirtschaftlich v.::rwellden
können, wie etwa die Giebeliront schönheitIich. Einer hJschver

Die Rayongebühreli'Dfrage iD1l Damdg
will Hoch immer nicht zur Ruhe kommen. Seit JahrzellJ1ten war
Danzig keine eigentliche festung mehr; aIlein die ReichsraY():I
verwaltung setzte der Aufhebu:1g der Rayongcsetze zähesten
Widerstand e!l'tgegen. lInd im ersteu Rayon durften nur Woh!1
hÜtten leichtester Bauart errichtet werden. A]s mm der \Veltkrieg:
ausbrach, 'Wurde von der Stadtkommandantl1r alsba]d der Abbruch
sämtlicher im ersten ]<ayon gelegellcn Wohnhütten ang-eordnet,
llnd einzelne EÜtentihner der Bretter- und Bobbuden kamen der
Aufforderung auch nach, währeud andere abwarteten und ge
gebenenfalls den Abbruch der Stadtkommandantur überließen.
Als nun eine Gefährd11I1g der Stadt Danzig nicht mehr in frage
kam, blieben die Wohn stätten stehen. Nach der Bildung des frei
staates DallZig IIahm der Senat die Regelung der RayonverhäItnisse
il1 die Band, d. h. er verlangte von den im Rayon giCIegenen Hau 
lind Grnndbesitzern ansehnliche Gehühren für die Aufhebung der
Baubescllr inkl!nRell. Am ]Järtesten davon hetroffelJ \vlIrden die

Abbild. 5. Ackerburgerhaus au:; der Zeit nm 180D. (Winke!dn.cll.)

standenen oder womöglich gar nicbt \"orhandellen tleimatnote 'z:.i
liebe ein Steildach fiir ein Ba11kgcbällde zu. \vähleJ1, ist mcht nur
feuergefährlich, \'legeu der häuf-igen Reparaturen teuer llJId r,Ü;:1t
einmal bei starken Stürmen konstruktiv sondern eine Lü e
gegenÜber dem Geist unserer Zeit, der wie Zeit;;-eist ein An
recht hat, sich ebenso im Bau zu manifesticren, wie er !'Os in \Vort
nnd Schrift. in der Kunst und in der Traoht tut.

Halls- und Grundbesitzer des \vestlicl1 gelegenen Vorortes Schid!i!z.
Der Magistrat in DaIlZig bezw. die BaLlverwaltllng hatte eine fein
erdachte !<,eg-eIilng anfg,estellt und wollte aus den I:rtnigen der
RaYOllgcbiihren der ehemaligen festungsan]a en den begonne.nen
sog.el1ann!'cn GriilU;Ürte] erweitern. Einzelne Kreise wurden von
die cn Ablösl1ugsgebÜhren sehr hart betroffen, so daß sich gege11
die Erhebung dieser GebÜhren großer Widerstand erhob.
Mit dem Bausenator Ur. Althoff wl1rden desha1b Verhandhmge!l
augekniipit, und da mit ciIJer gcrichtHcheu K1a.2:e gegeu die Er
hebung der Rayongebiihren gedroht wurde, so wird die
gebühr zur Zeit nicht erhoben. Es wird vielmehr von der
verwaltung in allen Fälleu ,g,eprÜit werden, inwieweit eine Nieder
schlagung eintreten sol1e. Die ßan\'cr\valhUlg \V'i][ hterbei uicIJt
engherzig verfahren, sondern Härten weitge'hend beseitigen.
\"/1e sich jetzt die endgÜltige Regelung der RayoIlgebiihreil
gestalten wird, bleibt abz!lwarten. Bei der modernen vVafien
tecJmik und KrieRsrUsfuug haben Rayongcsetze keinen Sinti und
keinen R.aunJ. Ii. Mankowski, Danzig.
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AUwBreslau. Große  'Ieiöchb;tnke J!3ch dN Oder. U[HI KUpfenc1uniedestr:lße zu
gCSelHJil.

RechtsweseD1l.
Trockenfäule im Neubau. - EIngriff der Baupolizei. Der Architekt
,haftet fIlr Schaden und Miet:.i.nsiälie iufo]j);e mangelhafter Aus.
führung des Baues. Im Juli 1926 übertnrg der Kläger dem be
klagteJ1 Architekten H. in Köln die Oberleitung für den Bau eines
\Vuhnhau:;es in Kö!n. Der Beklagte hatte delI Bau in eingehend ter
Wei e per önhch zu Überwachen. Nachdem das Iiaus iertiggestcHt
und bezogen zeigte sich am Balkenmaterial Trockenfä,ule in
so starkem daß die ßallpolizeibehörde ,den Kläger <im
15. Al1,c;nst 1928 aufforderte, drei Decken des liauses (die der
K,üche und ,des straßenwärts an! ,der rechten Seite geI'egenen Wohn
zimmers im 2. ObergeschoH, sowie des Wohnzimmers im 3. Ober
g:esclJoß an 'derselben Sejte) wegen Gefahr des Zusammensturzes
zn CnlOL1Cfll. Am 6. Mai 1929 erklärte die BaupoHzei, daß aeIch
die andern ßa['kendecken erneuert werden müßten, da durch
weiteres Ull1sichgreifen der Trockenfäule Bedenken für die Trag
sicherheit .der Decken bestünden. ,fÜr .den schadhaften Zustand
des flauses macht der Kläger den Beklagten verantwortlich; der
Bek!agte habe Holz verwendet, das bereits die Keime für die Ent

der Trockenfäule in sich gehabt hahe. Das wcitcre Um
,der Trockenfäule sei daranf zurückZiuführen daß die

Auffül!l111g der Zwischendecke nicht \].'enÜgend trocken ge esen sei,
als ,daß die fllßbodclIbretter verle. t worden seien, ,diese seien
NLlt- uuu Ifederbretter gewesen, so -daß nach ihrer Aufleg.ung dle
Fell(.;l1tigkeit nicht 111cbr ,habe entweichen können. Das Land
gericht erklärte den Zah1nngSanSDfuclJ des Klägers dem Grunde
nach für gerechtfertigt und gab anch dem F'eststellungsantrale

odas Ober1andesgericht Köln verl1rteiJte <len Beklagten zur
vOn 8540 Reichsmark lllld stellte weiter fest, daß er dem

KJäger den ,d,uch MietauS'fälle entstandenen Schaden zu ersetzen
habc.   Die &egcll dieses Urteil beim Reichsgericht eingelegte
Revision des Beklagtel1 ist ohne Erfolg ge.bJiebell und Zlllriick
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I"l!iex Bauindex
1913 = 100

8. 1.3D=178.5
26. 3.30 = 176.6
25. 6. 30   169.2
24. 9.30 = 159.8
22. 10.30 = 157.9

Baustoiiindex
1913 = WU

2. 1. 30 = H:8.9
2. 4. 30   157.3
2. 7.30 = 150.2
1.10.30=141,0
5.11. 30 = 138,9

gewiesen worden. Den reichsg,erichtlichen cntscherdun.gsgriinden
ist noch folgendes zu entnehmen: Nach den vom Oberlandes.zericht
getroffenen feststcl1ungen sind die vom Heklagten bestellten llnd
bei I-Ierstellllng des Hauses verwendeten Balken mit Keimen der
Trockenfäule behaftet gewesen, -die Entwicklung dieser Keime mit
den Überaus schädlichen folgen ist dad1urch herbeigefiihrt worden.
daß von den Z\vischendeoken 'Feuchtigkeit in das GebäLk ein
gedrungen ist. Diese feststeI1uug beruht auf den Gutachten der
Sachverständigen. vVegen der feuchtigkeit ues aufgetragenen
Lehms kommt ein Verscl1l1lden des Bek]a.\den allen:1ings nicht iu
Frage, .Ja der Lehm naß aufgetragen werden mußte. Durch diese
'Feuchtigkeit wäre ab-cr nur ein Angehen ,des Jiolzes im hegrenztca
Umfange möglich gewesen. Daß hier der gefährliche GraJ der
Trockeniäule erreicht worden ist, liegt nach ,den Gutachten der
Sachverständigen nUr darin, daß die AscheauUül1ung auf der
Stakung der Zwischendecken noch nicht trocken war, als die Nllt
lund federbretter ver1egt wur:den. lrlfoJgedessen fehlte es an einer
genügenden Austrocknung der Schut7Jdeoken. Nur anormale graUe
\Vassermengen, die skh von der Zwisc.hendecke dem Holze mit
tcilte11, können die Ursachen d.cs Schadens sein. Das Vcrsch111den
des Beklagten liegt darir!, daß er bei Legung ,dies Fußbodens sich
nicht davon überzeugt Imt, ob Lehm oder Asche ausreichend ge
trocknet waren. Gerade ,der ßeginn der ,FußbodellVerlegung ist ein
so wichtiger Vorgang, daß er vom Beklagten überwacht wer,dell
mußte. "Reichsgericbtsbriefe". (IlI 136/30. - 23. September 1930.)(Nachdruck verbotcn.) K. M.
Wettbewerbe.
Brcslau. Zur .crlan!Illn  von VorentwÜrfen tur den Bau der
Bederke-Stiftl1n.  (Kindergarten und Schwesternhans) der St.
Paulus-Gel11einde in Breslau war unter IfÜ:t11I Breslallcr Architekten
ein engerer \V>Cttbewcrb ausgesl:hriebe'n worden. Der erste Pr !$
wurde einstimmig dem Architekten BDA. Iial1s Thomas, Breslali,
znerkRinnt. me weiteren Arbeiten wurden in fo]gemder Reih n
folge bewertet: Architekt BDA. Gaze, Architekt BDA. Sc1lreck,
Archi'tekt BD . Eras. Architekten BDA. ßllchwald urnd Hesse.
Deutsch-Krone Grz.mk. Bei dem :beschränkten vV.ettbewerb zur
ErlanWi1ng: von Ent'INiirfen zum ErweHerllngsbau des Kreiskrauken
hauses in Deutsch-<Krone erhj.elt den ersten Preis von 3000 Mark
Baurat Bisc1wU, Berlin; den 2. Preis von 2000 Mark Architelkt Max
Popp, Schlleidemühl und den 3. Preis von 1000 Mark Archjtekt
Lippsmeier, Magdebllrg.
Grünberg Schles. Zum Wettbewerb für eiqle nelle Volksschule
(siehe Nr. 46) wird uns mltgeteiH, daß die Unterhandlungen noch
nicht abgesch'lossen sind. Es wird voral1ssi1chtJich ein Wettbewerb
nur unter schlesischen ArchHe'kten allsgesohrieben. Termin ist
1I0ch ll cht -festgesetzt.
Madrid. Zum Städtehauwetthewerh (StadtDlalt) waren Zlwölf
Arbeiten eingega'ngen. E n .erster Preis (200000 Peseten) wurde
n[cM verteilt. Einen Preis von 100000 Pesete.n (62000 Mark) er
hieH Professor tL J ansen, BerIiu mit Architelkt ZllaZG, MadT/d,
leinen Preis von 75000 Peseten Dipl.-Lng. auo Cze'keJiius m;t
Architekt U1argui, Madrid. Vicr weitere Preise gin en an drei
Spanier llnd an Geheimrat SWbben mit Professor Cort, MadrId.

Inhalt: Das Gefallenendenkmal der Stadt Nürnberg (mit Abbildung). 
Vergütungsansprl1ch fur Bauprojektarbeiten. - Das Kriegerehrenmal in
Wurzen (mit Abbildungen). - Reisebilder aus der Schweiz VII (mit
Abbildungen). - Die Verbillh:mng des Kleinwohnul1gsbaues. - Vom
Winkel des Daches (mit Abbildungen). - Die Rayongebührenfrage in
Danzig. - Rechlswesen. - Verschiedene::;.

Allen Zusendun en an O::ie Schrift!eitum!: bitten wir Rückporto beizufügen.
Für unveTlal1d eingesandte Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr.

Scbnltleitun1l: fur dcn fachlichen Tell: Architekt BDA. Kurt La n ger in Breslau
und Baurat Hans BI U t h 11: e n In Leipzisr; f(Jr den librigen Teil: Walter S t r u t 'I

in Bresl!!U. - Veri!!!!:: Paul S t ein k e. in Breslau und LeiDziz.


